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Hinweis: Anhebung der Altersgrenzen zum 1. Januar 2012 
Nach den Vorgaben der Finanzverwaltung dürfen nach dem 31. Dezember 2011 erteilte Versorgungszusagen 
als Untergrenze für den frühestmöglichen Bezug von Altersleistungen grundsätzlich nur noch das vollendete 
62. Lebensjahr (bislang 60. Lebensjahr) vorsehen (vgl. BMF-Schreiben vom 31. März 2010, IV C 3 - 
S 2222/09/10041, IV C 5 - S 2333/07/0003, Rn. 249 und BMF-Schreiben vom 26. Juli 2011, IV C 3 - 
S 2220/11/10002). Andernfalls liegt keine steuerlich anerkannte betriebliche Altersversorgung vor.  

Sofern auf der Grundlage der bei Ihnen bestehenden Versorgungssysteme auch nach dem 31. Dezember 
2011 noch Versorgungszusagen erteilt werden, sind diese, falls noch nicht geschehen, entsprechend zu 
überprüfen und gegebenenfalls an die ab 1. Januar 2012 geltenden steuerlichen Vorgaben anzupassen. Im 
Zusammenhang mit einer etwaigen Änderung müssen auch möglicherweise in anderen Regelungen (z.B. bei 
ATZ- oder Vorruhestandsvereinbarungen) notwendig werdende Folgeänderungen bedacht werden. Bei dieser 
Gelegenheit sollte auch eruiert werden, ob noch weitere Anpassungen in Folge des bereits zum 1. Januar 
2008 in Kraft getretenen RV-Altersgrenzenanpassungsgesetzes angezeigt sind, mithin ob die 
Versorgungsregelungen auch nach Anhebung der Altersgrenzen im Rahmen der gesetzlichen 
Rentenversicherung lückenlos und widerspruchsfrei angewendet werden können. So ist beispielsweise zu 
untersuchen, ob weitere Verrentungs- und Kapitalisierungsfaktoren für die Alter 66 und 67 benötigt werden 
oder ob mit der Anhebung der Altersgrenzen eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes verbunden 
ist.  

Selbstverständlich sind wir Ihnen bei der Überprüfung und etwaigen Anpassung Ihrer betrieblichen 
Versorgungsregelungen gerne behilflich und stehen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.  
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